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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Mag.a Barbara Prammer 
Parlament 
1017 Wien 
 

 
 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1344/J-NR/2014 betreffend den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in Österreich, die die Abg. Wendelin Mölzer, Kolleginnen und Kollegen am 
24. April 2014 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Frage 1: 
Seitens des Bundesministeriums für Bildung und Frauen wurden und werden vor allem 
konsequente Maßnahmen schulischer Qualitätssicherung ua. durch Qualitätssysteme wie QIBB 
(Qualität in der beruflichen Bildung) gesetzt, um Arbeitslosigkeit zu beeinflussen. Betreffend 
Jugendarbeitslosigkeit werden im Rahmen von Maßnahmen zur Senkung der Schulabbruchs-
quoten die Schulen sensibilisiert und es wird zu einer intensivierten Zusammenarbeit der 
Beratungssysteme (ua. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Schüler- und Bildungs-
beraterinnen und -berater, Jugendcoaching) beigetragen. Das Bundesministerium für Bildung 
und Frauen unterstützt hier ua. Maßnahmen des Jugendcoachings, die vom Bundessozialamt 
und dessen Trägerorganisationen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz durchgeführt werden und darauf abzielen, ausgrenzungs- und abbruchs-
gefährdete Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr in prekären Situationen in ihrer Bildungslaufbahn 
zu unterstützen und einen gelingenden Übergang zwischen Schule und Beruf bzw. Sekundar-
stufe I und II zu ermöglichen. Die Erhöhung der Behaltequote der 14 bis 19-Jährigen in den 
Oberstufenschulformen ebenso wie der europäische Indikator des Rückgangs der frühen Schul-
abbrecherinnen und Schulabbrecher der 18 bis 24-Jährigen, die keinen Abschluss der 
Sekundarstufe II erreicht haben und sich aktuell nicht in Ausbildung befinden (Early School 
Leaving - Drop Out – Quote) auf 7,3% im Jahr 2013 zeigen die erfolgreiche Zusammenarbeit 
sowohl des Sozialressorts als auch des Bildungsressorts in dieser Frage. 
 
Zu Fragen 2 bis 4: 
Das österreichische Bildungssystem umfasst verschiedene Schularten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten und ist durch seine Differenziertheit und in der Berufsbildung durch seine 
Praxisnähe charakterisiert. Insbesondere durch seine ausgeprägte Angebotsvielfalt im 
schulischen wie dualen Bereich ermöglicht es den Jugendlichen, ihre Neigungen und 
Begabungen zu entfalten. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungsoptionen ist 
gegeben. 
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Der Pflichtschulabschluss stellt im Bildungsweg von jungen Menschen einen bedeutenden 
Meilenstein dar. Er bildet die Grundvoraussetzung für den weiterführenden Schulbesuch und 
den Einstieg in das Berufsleben. Jugendliche und Erwachsene, welche den Pflichtschul-
abschluss nicht im Rahmen des Schulbesuches oder sonst durch Externistenprüfungen 
erlangten, haben entsprechend den Bestimmungen des Pflichtschulabschluss-Prüfungs-
Gesetzes die Möglichkeit der Ablegung der sogenannten Pflichtschul-Abschlussprüfung zum 
Zweck des Erwerbs der mit dem erfolgreichen Abschluss der 8. Schulstufe bzw. der erfolg-
reichen Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht verbundenen Berechti-
gungen. Prüfungen zum Erwerb des Pflichtschulabschlusses erfolgen durch die Ablegung von 
Externistenprüfungen des Schulunterrichtsgesetzes. Der Erwerb der mit dem Pflichtschulab-
schluss verbundenen Berechtigungen durch Jugendliche und Erwachsene verfolgt das Ziel, 
einen altersgerechten Zugang zu weiterer Bildung zu eröffnen und für Absolventinnen und 
Absolventen verbesserte Bedingungen für den Einstieg in das Berufsleben oder für das 
berufliche Fortkommen zu schaffen. 
Ferner wurde mit dem Facharbeiter-Ausbildungsinitiative-Gesetz die Grundlage für eine 
taugliche schulische Unterstützung zur Erlangung der Lehrabschlussprüfung als Beitrag zur 
Qualifizierung von Fachkräften sowie die Öffnung der Aufgabe der Berufsschule und die 
Einbindung von Personen in überbetrieblichen Intensivausbildungen als ordentliche 
Schülerinnen und Schüler geschaffen. 
Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung können zudem auf dem zweiten Bildungsweg 
unter Anerkennung der jeweiligen beruflichen Qualifikation, die zuvor erworben wurde, die 
Berufsreifeprüfung entsprechend dem Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung ablegen. 
Durch die Absolvierung der Berufsreifeprüfung können insbesondere Personen mit 
Lehrabschlussprüfung sowie Absolventinnen und Absolventen von mindestens dreijährigen 
mittleren Schulen die mit der Reifeprüfung einer höheren Schule verbundenen Berechtigungen 
erwerben.  
 
Zu Fragen 5 bis 7: 
Im Rahmen des Arbeitsprogrammes 2013 bis 2018 hat sich die österreichische Bundes-
regierung im Bereich Wachstum und Beschäftigung das Ziel gesetzt, möglichst allen Jugend-
lichen bis 18 Jahre die Chance auf eine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende 
Ausbildung einzuräumen. Im Zusammenhang mit der europäischen Diskussion zur „Youth-
Guarantee“ werden auch in Österreich Anstrengungen unternommen, vorhandene Maßnahmen 
zur Verbesserung der überbetrieblichen Lehrlings-Ausbildung, der Abstimmung des Jugend-
coachings, Lehrlingscoachings und der individuellen Lernbetreuung in den schulischen Ober-
stufen und weiterer Unterstützungsprogramme besser zu koordinieren. Gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und dem Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist auch das Bundesministerium für Bildung und 
Frauen in der Steuerungsgruppe für das Projekt „Ausbildung bis 18“ vertreten. 
 
Zu Fragen 8 und 9: 
Schulische Ausbildungen sind in allen Branchen attraktiv gestaltet. Betreffend die gegenwarts-
bezogene Vermittlung des Lehrstoffes durch die Lehrkräfte wird bemerkt, dass Lehrpläne als die 
Grundlage insbesondere für die Unterrichtsarbeit der Lehrkräfte regelmäßig Anpassungen 
unterzogen werden. Ein Grund für die Erlassung ua. neuer Lehrpläne ist, dass mit dem 
Modernisierungsprozess des Arbeitsmarktes sowie der Wirtschaft Schritt gehalten werden soll, 
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um eine zeitgemäße, den wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechende schulische Ausbildung 
der Auszubildenden zu gewährleisten. 
 
Zu Frage 10: 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz und dem Bundesministerium für Bildung und Frauen wurde in den letzten Monaten auf 
Beamtenebene in Fragen des Informationsaustausches und potentieller gemeinsamer 
Handlungsfelder verdichtet. 
 
 
 

Wien, 20. Juni 2014 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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